
 Auszug aus der Broschüre  

„Behinderung und Ausweis“ 
des Kommunalverbandes für  

Jugend und Soziales Ba-Wü   S. 52 
 

s. unten:  

 Auszug aus dem Sozialgesetzbuch SGB IX 

§ 116 (1) SGB IX  „Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden 

nicht angewendet nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 (definiert den 

Status „schwerbehindert“); wenn sich der Grad der Behinderung auf weniger als 50 ver-

ringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfecht-

barkeit des die Verringerung feststellenden Bescheides.“ 

 
 


